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Nr. Gegenstand Gebühr
M

Nr. Gegenstand Gebühr
M

02

03

04

05

06

2.4. Vom Teilnehmer verschul
dete Wartezeiten

3. Als verlegte Teilnehmer
leitungen gelten die neu
verlegten und, bei Ab
nahme von Leitungen, die 
wieder angebrachten Teil
nehmerleitungen.

4. Die Gebühr nach Nr. 01 
gilt nicht bei einer Verle
gung an eine andere Stelle.
Die Berechnung erfolgt in 
diesem Falle nach Ab
schnitt 6.1. Nr. 01 bis 06, 
sofern nicht die Gebühren 
des Abschnittes 6.2. Nr. 06 
oder 07 anzuwenden sind.

5. Verlegungen innerhalb 
eines Hauses mit derselben 
Hausnummer gelten nicht 
als Verlegungen an eine 
andere Stelle. In diesem 
Falle werden die Ände
rungsgebühren nach Nr. 01 
bei Beachtung der Min
dest- und Höchstgebühren 
berechnet, es sei denn, daß 
die Voraussetzungen zur 
Anwendung der Gebühren 
nach Abschnitt 6.2. Nr. 06 
oder 07 gegeben sind.

Änderungsgebühren für einen 
Hauptanschluß mit oder ohne 
Zusatzeinrichtungen, wenn da
mit keine Leitungsverlegungen 
verbunden sind
Anbringen einer langen An
schlußschnur 15,—
Anbringen eines zweiten Hö
rers 15,—
Anbringen eines Gebühren
anzeigers 15,—
Auswechseln eines Fernsprech
apparates auf Wunsch des 
Teilnehmers 15,—
Zu Nr. 02 bis 05:
Die Gebühren werden auch be
rechnet, wenn die Arbeiten im 
Zusammenhang mit Änderun
gen nach Nr. 01 ausgeführt 
werden. Werden dabei mehrere 
Arbeiten nach Nr. 02 bis 05 
ausgeführt, ermäßigt sich die 
Gebühr für jede weitere dieser 
Arbeiten auf 5,—M. Das gilt 
auch, wenn ausschließlich Ar
beiten nach Nr. 02 bis 05 aus
geführt werden.
Die Gebühr Nr. 05 wird nicht 
erhoben für den erstmaligen 
Anschluß eines teilnehmer
eigenen Femsprechapparates 
der durch die Deutsche Post 
festgelegten Femsprechappa- 
ratetypen besonderer Art.
Verlegung eines Hauptan
schlusses an eine andere Stelle, 
wenn an der anderen Stelle 
von früheren Hauptanschlüs
sen her vorhandene Leitungs
einführungen und Teilnehmer-
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leitungen ohne Änderung wie
derbenutzt werden, aber ein 
Fernsprechapparat neu aufge
stellt werden muß 
Verlegung eines Hauptan
schlusses an eine andere Stelle, 
wenn an der anderen Stelle ein 
betriebsfähiger Hauptanschluß 
einschließlich Fernsprechappa
rat vorhanden ist und weiter
benutzt wird
Änderungsgebühren für Ände
rungen, die nicht nach Nr. 01 
bis 07 berechnet werden

Orts- und Ferngespräche
Vorbemerkungen 
Für die Berechnung von Orts
und Ferngesprächen nach Ab
schnitt 7.1. und 7.2. sind die 
von der Zählednrichtung der 
Vermittlungsstelle für jeden 
Hauptanschluß registrierten 
Gebühreneinheiten maßge
bend.

15,-

4,50
nach den gelten
den Preisbe
stimmungen für 
Femmeldebau- 
leistungen2

7.1.

7.2.

Ortsgespräche
Gebühr für jede zustande ge
kommene Fernsprechverbin
dung
von Femsprechstellen der Teil
nehmer
von öffentlichen Fernsprech
stellen
Zu Nr. 01 und 02:
1. Gespräche mit Entstörungs-, 

Auskunfts- und Nachfrage
stellen in Angelegenheiten 
des Fernsprechverkehrs so
wie Anmeldungen von 
Ferngesprächen beim Fern
amt sind gebührenfrei.

2. Gespräche mit Verwal
tungsdienststellen der Deut
schen Post (z. B. Abrech
nungsstelle für Femmelde- 
gebühren, Anmeldestelle' 
sind gebührenpflichtig 
(innerhalb des Ortsnetzes 
Ortsgesprächsgebühr, aus 
anderen Ortsnetzen Fern
gesprächsgebühr, wenn 
nichts anderes bestimmt 
ist).

Ferngespräche im Selbstwähl
ferndienst innerhalb der Deut
schen Demokratischen Repu
blik
Die Gebühren werden in Ab
hängigkeit von der Zone nach 
der Gesprächsdauer und der 
Tageszeit in Gebühreneinhei
ten (—,15 M) berechnet.

Zone I
Ferngespräche zwischen Orts
netzen des eigenen Knotenver
mittlungsstellenbereichs und 
den festgelegten Ortsnetzen

-15

—,20

Sprechdauer für 
eine Gebühren
einheit

Er-
Volle mäßigte 
Gebühr Gebühr 
M____ M______

Sekunden


